
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt  

1. die Satzung des Jugendparlaments der Stadt Halle (Saale) und mit folgender 
Änderung: 

a. § 3 Abs. 2 wird um den Satz „Verzögert sich die Konstituierung des neu 
gewählten Jugendparlamentes, führt das bestehende Jugendparlament die 
Geschäfte bis zur Konstituierung weiter, längstens jedoch für ein Jahr.“ 
ergänzt. 

2. die Wahlordnung zur Wahl des Jugendparlaments der Stadt Halle (Saale) mit den 
Änderungen gemäß Anlage 1 des Änderungsantrages VIII/2024/00220. 

 
 


